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§ 35
Mausoleen und gemauerte Grüfte 

(1) Soweit auf dem Friedhof Mausoleen oder gemauerte Grüfte bestehen, können sie im Rahmen
der bestehenden Nutzungsrechte genutzt werden.

(2) Die Verleihung neuer Nutzungsrechte an vorhandenen Mausoleen oder gemauerten Grüften
sowie die Errichtung neuer Mausoleen und gemauerter Grüfte soll nur ermöglicht werden, wenn
durch vertragliche Regelungen sichergestellt wird, dass der Friedhof von entstehenden Kosten
frei gehalten wird.

§ 36
Instandhaltung 

(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind in gutem und verkehrssicherem
Zustand zu halten. Verantwortlich und haftbar für alle Schäden, die durch Verletzung dieser
Pflicht entstehen ist die Jewelllge nutzungsberechtigte Person).

(2) Mängel haben die Verantwortlichen unverzüglich durch zugelassene Gewerbetreibende
beseitigen zu lassen. Wenn keine unmittelbare Gefahr besteht, erhalten die Verantwortlichen
eine schriftliche Aufforderung zur Befestigung oder zur Beseitigung. Geschieht dies nicht, so
kann der Friedhofsträger das Grabmal oder die baulichen Anlagen auf Kosten der
Verantwortlichen Instand setzen oder beseitigen lassen. Sind die Verantwortlichen nicht bekannt
oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, so sind sie hierauf durch ein Schild auf der Grabstätte oder
durch ortsübliche Bekanntmachung hinzuweisen.

(3) Bei unmittelbarer Gefahr ist der Friedhofsträger berechtigt, ohne vorherige Aufforderung an
die Verantwortlichen das Grabmal umzulegen oder andere geeignete Maßnahmen
durchzuführen. Die Verantwortlichen erhalten danach eine Aufforderung, die Grabstätte oder das
Grabmal wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. Geschieht dies nicht, so kann
der Friedhofsträger die notwendigen Arbeiten durchführen oder das Grabmal entfernen lassen.
Die entstehenden Kosten haben die Verantwortlichen zu tragen.

§ 37
Entfernung 

(1) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen dürfen vor Ablauf des Nutzungsrechts nur mit
vorheriger Zustimmung des Friedhofsträgers entfernt werden.

(2) Nach Ablauf des Nutzungsrechts kann die nutzungsberechtigte Person das Grabmal bzw.
eine sonstige bauliche Anlage innerhalb von drei Monaten entfernen oder entfernen lassen. Die
Einzelheiten sind mit der Friedhofsverwaltung abzustimmen. Ist bis zum Ablauf dieser Frist keine
Abräumung und auch keine Beauftragung der Friedhofsverwaltung erfolgt, gehen Grabmal bzw.
bauliche Anlage entschädigungslos in die Verfügungsgewalt des Friedhofsträgers über. Dieser
kann das Grabmal bzw. die bauliche Anlage von der Grabstätte entfernen, Fachfirmen zur
Wiederverwendung anbieten oder einem Recycling zuführen und die nutzungsberechtigte Person
zur Übernahme der Kosten heranziehen.

§ 38
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale 

(1) Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale oder solche, die als besondere Eigenart des
Friedhofs gelten, sind in einer Liste zu erfassen. Die Liste ist in angemessenen Zeitabständen zu
aktualisieren. Die erfassten Grabmale unterstehen dem besonderen Schutz des Friedhofsträgers
und sollen auch nach Ablauf des Nutzungsrechts der Grabstätte erhalten werden.

- 17 -










